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112	 Betrieblicher Arbeitsschutz;
hier: Durchführung des Arbeitszeitgesetzes  

im Pandemiefall

	 Ausnahmebewilligung zur Beschäftigung von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern gemäß § 15 Abs. 2 Arbeitszeit-
gesetz (ArbZG) aus Anlass der Ausbreitung des Corona-Virus 
(SARS CoV-2) sowie der dadurch hervorgerufenen Erkran-
kung COVID-19 in Deutschland.
	 Die Bezirksregierung Detmold erlässt auf Grundlage des 
§  15 Abs.  2 ArbZG in Verbindung mit § 35 Satz 2 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW) folgende 

Allgemeinverfügung:

A.		�Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus (SARS CoV-
2) gelten bis zum 19. April 2020 folgende Ausnahmen vom 
Arbeitszeitgesetz (ArbZG):

		 I.	� Abweichend von § 9 Abs. 1 ArbZG dürfen an Sonn- und 
Feiertagen Personen mit folgenden Tätigkeiten be-
schäftigt werden:

			  a.	�Produktion, Verpacken (inkl. Abfüllen), Kommissionie-
ren, Liefern, Be- und Entladen sowie Einräumen pan-
demierelevanter Produkte.

					�   „Pandemierelevant“ sind solche Produkte, die unmit-
telbar zur Aufklärung, Eingrenzung und Bekämpfung 
des aktuellen Infektionsgeschehens eingesetzt und 
derzeit oder perspektivisch mit den verfügbaren Ka-
pazitäten nicht angeboten werden können.

					�   Hierunter fallen z. B. Produkte zur Analyse der Infek-
tionen, infektionsrelevante Schutzausrüstung, Desin-
fektionsmittel oder entsprechende Grundstoffe bzw. 
deren Zulieferungen.

			  b.	�Erbringen pandemierelevanter Dienstleistungen.
					�   Hierunter fallen auch die medizinische Behandlung 

und die pflegerische Versorgung, die zur optima-
len Behandlung infizierter Personen dienen oder bei 
denen aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens 
Zusatzaufwände entstehen, einschließlich Assistenz- 

und Hilfstätigkeiten, ebenso wie Labortätigkeiten.
			  c.	�Produktion, Verpacken (inkl. Abfüllen), Kommissionie-

ren, Liefern, Be- und Entladen sowie Einräumen von 
Medizinprodukten und Medikamenten. 

			  d.	�Produktion, Verpacken (inkl. Abfüllen), Kommissionie-
ren, Liefern, Be- und Entladen sowie Einräumen von 
Hygieneartikeln, die zur Bekämpfung oder Milderung 
der unmittelbaren Auswirkungen der pandemierele-
vanten Versorgungssituation notwendig sind, sowie 
entsprechender Grundstoffe bzw. deren Zulieferun-
gen.

			  e.	�Produktion, Verpacken (inkl. Abfüllen), Kommissio-
nieren, Liefern sowie Be- und Entladen von landwirt-
schaftlichen Urprodukten (unverarbeitete tierische 
und pflanzliche Naturerzeugnisse).

			  f.		�Kommissionieren, Liefern, Be- und Entladen notwen-
diger Waren des täglichen Gebrauchs im Einzelhan-
del (z. B. Trockensortiment).

			  g.	�Verkaufstätigkeiten einschließlich der erforderlichen 
Vor- und Nacharbeiten in Geschäften des Einzelhan-
dels für Lebensmittel, auf Wochenmärkten, bei Abhol- 
und Lieferdiensten für Lebensmittel und in Geschäf-
ten des Großhandels im Rahmen einer sonntäglichen 
Öffnung von 13 bis 18 Uhr mit Ausnahme des 10., 12. 
und 13. April 2020.

			  h.	�Verkaufstätigkeiten einschließlich der erforderlichen 
Vor- und Nacharbeiten in Apotheken inklusive Abhol- 
und Lieferdienste.

			  i.		�Produktion der Verpackungen (sowohl sog. Erstver-
packungen als auch Verpackungen für die Versen-
dung von Waren) für die oben genannten Güter.

			  j.		�Erbringen von Dienstleistungen zur Gewährleistung 
der Daseinsvorsorge, wenn diese zur Begrenzung 
bzw. Abmilderung von pandemiebedingten Folgen 
notwendig ist. Zur Daseinsvorsorge zählen Dienstleis-
tungen, an deren Erbringung ein allgemeines öffent-
liches Interesse besteht, z. B. die Energie- und Was-
serversorgung, die Abwasser- und Abfallentsorgung, 
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der ÖPNV, sowie Polizei, Krankenhäuser, Friedhöfe 
oder die Pflegebranche.

			�  Abweichend von § 11 Abs. 3 Satz 1 ArbZG wird fest-
gelegt, dass für die im Rahmen der Ausnahmebewilli-
gung geleistete Sonn- und Feiertagsbeschäftigung ein 
Ersatzruhetag innerhalb von acht Wochen zu gewähren 
ist, statt in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 14 
Tagen.

			  Es wird darauf hingewiesen, dass 
			  -		�mindestens 15 Sonntage im Jahr beschäftigungsfrei 

bleiben müssen (§ 11 Abs. 1 ArbZG),
			  -		�nach § 16 Abs. 2 ArbZG Lage und Dauer der tatsäch-

lich geleisteten Arbeitszeiten (Beginn und Ende) zu 
dokumentieren sind.

		 II.	�Abweichend von § 3 ArbZG dürfen bei den unter I. ge-
nannten Tätigkeiten sowie

			  a.	�bei Not- und Rettungsdiensten sowie bei der Feuer-
wehr,

			  b.	�zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung sowie der Funktionsfähigkeit von Gerichten 
und Behörden und für Zwecke der Verteidigung,

			  c.	�in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur 
Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen,

			  d.	�beim Rundfunk, bei Nachrichtenagenturen sowie bei 
den der Tagesaktualität dienenden Tätigkeiten für an-
dere Presseerzeugnisse, bei tagesaktuellen Aufnah-
men auf Ton- und Bildträgern,

			  e.	�in Verkehrsbetrieben,
			  f.		�in den Energie- und Wasserversorgungsbetrieben so-

wie in Abfall- und Abwasserentsorgungsbetrieben,
			  g.	�in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung sowie in 

Einrichtungen zur Behandlung und Pflege von Tieren,
			  h.	�im Bewachungsgewerbe und bei der Bewachung von 

Betriebsanlagen,
			  i.		�bei der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von 

Datennetzen und Rechnersystemen,
			  j.		�bei Herstellungsprozessen, die aus chemischen, bio-

logischen, physikalischen oder technischen Gründen 
ununterbrochene Arbeiten notwendig machen, um 
die Zerstörung oder die unzumutbare Beschädigung 
von Produktionseinrichtungen zu vermeiden,

			  k.	�alle Schichtbetriebe, wenn durch die Verlängerung 
der täglichen Arbeitszeit die Kontakte zwischen den 
Beschäftigten reduziert oder vermieden werden,

			�  Personen – soweit erforderlich – werktäglich über acht 
Stunden, nicht jedoch über 12 Stunden beschäftigt wer-
den. Dabei ist zu berücksichtigen, dass

			  -		�die wöchentliche Arbeitszeit von 60 Stunden nicht 
überschritten wird.

			  -		�die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durch-
schnitt von 6 Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht 
überschritten wird (§ 15 Abs. 4 ArbZG).

	 III.	�Die unter I. und II. genannten Ausnahmeregelungen dür-
fen ohne gesonderte Bewilligung der Aufsichtsbehörde 
in Anspruch genommen werden,

			  -		�soweit aufgrund der COVID-19-Pandemie ein er-
heblicher Mehrbedarf an den genannten Gütern und 
Dienstleistungen besteht, dem ohne die Inanspruch-
nahme der Ausnahmen nicht entsprochen werden 
kann, oder

			  -		�wenn der allgemein bestehende Bedarf wegen aktu-
eller Personalausfälle anders nicht hinreichend ge-
deckt werden kann, oder

			  -		�wenn durch die zusätzliche Sonn- und Feiertagsar-
beit bzw. durch die Verlängerung der täglichen Ar-
beitszeit zur Kontaktvermeidung die Schichten bzw. 
die Schichtstärken reduziert werden können.

	 IV.	�Die unter I. und II. genannten Ausnahmeregelungen gel-
ten für Beschäftigte über 18 Jahre. Für minderjährige 
Beschäftigte bleibt es bei den Regelungen des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes. Für schwangere und stillende 
Frauen gelten die Regelungen des Mutterschutzgeset-
zes.

	 V.	� Gerade im Hinblick auf die derzeit dynamische Entwick-
lung des Infektionsgeschehens sollten die Arbeitsbedin-
gungen auch bei Inanspruchnahme der Ausnahmere-
gelungen so gestaltet werden, dass den Beschäftigten 
situationsabhängig möglichst lange Erholungszeiten zur 
Verfügung stehen.

	 VI.	�Diese Bewilligung ersetzt nicht die Mitbestimmungs-
rechte des Betriebs- bzw. des Personalrates nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz bzw. dem Personalvertre-
tungsgesetz. 

  VII.	�Da es sich bei der Pandemie und deren Folgen um ei-
nen dynamischen Prozess handelt, bleiben weiterge-
hende oder andere Regelungen vorbehalten. Zudem 
wird die Situation rechtzeitig vor Ablauf der Befristung 
nach erneuter Risikoeinschätzung bewertet und die All-
gemeinverfügung – soweit erforderlich – angepasst.

B.		�Aufgrund von § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichts-
ordnung wird die sofortige Vollziehung im öffentlichen 
Interesse angeordnet. Ein Widerspruch gegen die Allge-
meinverfügung hat keine aufschiebende Wirkung.

C.	�Diese Allgemeinverfügung tritt gem. § 41 Abs. 4 VwVfG 
NRW am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Allgemeinverfügung vom 19. März 2020 au-
ßer Kraft.

Begründung

Zu A: Begründung für die Ausnahmebewilligung
	 Die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung lie-
gen vor.
	 Die im Arbeitszeitgesetz vorgesehenen Ausnahmen und 
Abweichungen vom Sonn- und Feiertagsarbeitsverbot sind 
unzureichend, um die im dringenden öffentlichen Interesse zu 
erledigenden Arbeiten zu ermöglichen. 
	 Das für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung auf der 
Grundlage des §  15 Abs.  2 ArbZG erforderliche dringen-
de öffentliche Interesse ist gegeben. Öffentliche Interessen 
sind grundsätzlich nur Interessen der Allgemeinheit. Außer 
Betracht zu bleiben haben damit in der Regel alle privaten, 
insbesondere wirtschaftlichen Belange der Betriebe, die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen 
beschäftigen wollen. Das öffentliche Interesse muss auch 
ein gewisses Gewicht haben. Erforderlich ist, dass die Maß-
nahmen einem erheblichen Teil der Bevölkerung dienen. Die 
Ausnahme muss schließlich dringend nötig werden. Das ist 
nur der Fall, wenn ohne zeitnahe und unverzüglich erteilte 
Ausnahmebewilligung erhebliche Nachteile entstehen, die im 
öffentlichen Interesse nicht hinzunehmen sind, die aber durch 
die Ausnahme vermieden werden können.
	 Diese Voraussetzungen sind erfüllt. 
	 Das aktuelle Infektionsgeschehen hinsichtlich der Infekti-
onen mit dem Virus SARS-CoV-2 ist in Deutschland insge-
samt, aber insbesondere in Nordrhein-Westfalen, überaus 
dynamisch. Um eine Überforderung der medizinischen Ver-
sorgungsstruktur zu vermeiden und insbesondere anfällige 
Personengruppen bestmöglich zu schützen, müssen alle zu-
ständigen Stellen in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben 
beim Erkennen, Eingrenzen und Bekämpfen der Infektionen 
sowie bei der Behandlung erkrankter Personen bestmöglich 
wahrzunehmen. Hierzu ist vor allem die optimale Ausrüstung 
mit allen erforderlichen Produkten sicherzustellen. Ange-
sichts der durch die Infektionszahlen steigenden Bedarfe, 
der möglichen Unterbrechung von Lieferketten aus anderen 
Ländern und etwaiger Personalausfälle durch Erkrankungen, 
Quarantäneanordnungen oder Betreuungsbedarfe aufgrund 
von Schul- und KiTa-Schließungen etc. ist davon auszuge-
hen, dass innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitregelungen 
die Bedarfe nicht in allen Fällen ideal gedeckt werden kön-
nen. Aber auch die Beschränkung der täglichen Produk-
tionsmengen sowie die Reduzierung von Schichten bzw. 
Schichtstärken können zur Minimierung des Infektionsrisikos 
in der Belegschaft beitragen. Aufgrund der durch eine nicht 
vorschriftsmäßige Ausstattung entstehenden erheblichen 
Gesundheitsgefahren ist in diesen Fällen ein überwiegendes 
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Interesse zugunsten einer Ausnahmeregelung vorhanden. 
Dieses wird noch dadurch verstärkt, dass das für die Pan-
demiebewältigung unverzichtbare Vertrauen der Bevölkerung 
in die Leistungsfähigkeit der medizinischen Versorgung nicht 
durch vermeidbare Engpässe in diesem Bereich gefährdet 
werden darf. Diese Abwägung betrifft gleichermaßen insbe-
sondere pandemierelevante Produkte und Dienstleistungen, 
Medizinprodukte und Medikamente, als auch Dienstleistun-
gen zur Gewährleistung der Daseinsvorsorge.
	 Die durch das dynamische Infektionsgeschehen entstehen-
de Verunsicherung der Bevölkerung führt zu einer vermehrten 
Bevorratung an diversen Artikeln des täglichen Bedarfs wie 
Trockenlebensmitteln, Hygieneartikeln, Desinfektionsmitteln 
und dergleichen. Auch wenn derzeit keine Versorgungs-
engpässe zu erwarten sind, können dadurch entstehende 
Lücken im Einzelhandel und in Apotheken zu weiterer Ver-
unsicherung der Bevölkerung über die aktuelle Versorgungs-
lage führen. Um dies zu verhindern und die Versorgung der 
Bevölkerung im Einzelhandel und in Apotheken mit Waren, 
die im Zusammenhang mit der Verbreitung des SARS-CoV-2 
und der Erkrankung mit COVID-19 besonders nachgefragt 
sind, sicherzustellen, ist die Zulassung der Produktion, des 
Verpackens, der Kommissionierung bestimmter Waren sowie 
die Be- und Entladetätigkeit der Transportfahrzeuge mit die-
sen Waren an Sonn- und Feiertagen im öffentlichen Interesse 
dringend nötig.
	 Die Landesregierung hat mit der Verordnung zum Schutz 
vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Co-
ronaSchVO) vom 22. März 2020 in § 6 festgelegt, dass Ge-
schäfte des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkte, 
Abhol- und Lieferdienste sowie Geschäfte des Großhandels 
über die bestehenden gesetzlichen Regelungen hinaus an 
Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr öffnen dürfen; dies 
gilt nicht für Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag. Apo-
theken dürfen an Sonn- und Feiertagen generell öffnen. 
	 Da die derzeitige Ausbreitung des Virus und der Erkran-
kungen nicht vollständig abschätzbar ist, wurde unter Be-
rücksichtigung des im Grundgesetz verankerten Sonn- und 
Feiertagsschutzes diese Bewilligung zunächst befristet bis 
zum 19. April 2020 erlassen.
	 Die von den Ausnahmen nicht betroffenen gesetzlichen 
Regelungen gelten uneingeschränkt auch für die o. g. Pro-
dukte und Dienstleistungen. Insoweit wird auf die Geltung 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzge-
setzes gesondert hingewiesen.

Zu B: �Begründung für die Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung:

	 Da das Infektionsgeschehen aktuell eine erhebliche Dyna-
mik entwickelt, duldet die Umsetzung der o. g. versorgungs-
sichernden Maßnahmen keinen Aufschub. 

Rechtsbehelfsbelehrung

	 Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe beim Verwaltungsgericht Minden, 
Königswall 8, 32423 Minden (Postanschrift: Verwaltungsge-
richt Minden, Postfach 32 40, 32389 Minden) schriftlich oder 
zur Niederschrift der Urkundsbeamtin / des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle Klage erhoben werden.
	 Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann ge-
mäß § 80 Abs. 5 VwGO beim Verwaltungsgericht Minden, 
Königswall 8, 32423 Minden (Postanschrift: Verwaltungs-
gericht Minden, Postfach 32 40, 32389 Minden), Antrag auf 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung oder gemäß 
§ 80 Abs. 4 VwGO bei der Bezirksregierung Detmold, Leo-
poldstraße 15, 32756 Detmold Antrag auf Aussetzung der 
Vollziehung gestellt werden.
	 Die Klage bzw. der Antrag kann auch durch Übertragung 
eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle des Gerichts, poststelle@vg-minden.nrw.de erhoben 
werden. Das elektronische Dokument muss für die Bear-
beitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person 
signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 
55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Über-
mittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmen-
bedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elek-
tronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803), die 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 9. Februar 2018 (BGBl. I 
S. 200) geändert worden ist).

Hinweis:
	 Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.justiz.de

	 Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen be-
vollmächtigten Person versäumt werden sollte, würde deren 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

	 Detmold, den 27. März 2020

Die Bezirksregierung Detmold 
Im Auftrag 
Lutz Kunz 

Abteilungsleiter

ABl. Reg. Dt. 2020, S. 109–111
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